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 Antwort
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 Ulla Lötzer, Sahra Wagenknecht  und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/1620 –

 Vorantreiben von Privatisierungsmaßnahmen durch die ÖPP (Öffentlich-Private
 Partnerschaft) Deutschland AG

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Derzeit  stellt  sich  für  viele  Kommunen  die  Frage,  wie  sie  sicherstellen  kön-
 nen,  dass  sie  ihre  Aufgaben  auch  in  Zukunft  finanzieren  und  gleichzeitig  in
 ausreichendem  Maße  soziale  und  ökologische  Belange  gewährleisten  können.
 Zur  Verwirklichung  dieser  Ziele  beschreiten  die  Kommunen  in  zunehmendem
 Maße  den  Weg  der  Rekommunalisierung.  Gleichzeitig  geraten  Projekte,  die  in
 öffentlich-privater  Partnerschaft  betrieben  werden,  immer  weiter  in  die  Kritik
 von  Bürgern  und  Kommunen.  Gerade  die  Hoffnungen,  dass  durch  die  Privati-
 sierung  öffentlicher  Unternehmen  deren  Leistungen  besser,  bürgernäher  und
 kostengünstiger würden, haben sich vielerorts nicht erfüllt.

 Ungeachtet  dieser  Entwicklung  hat  sich  die  Bundesregierung  entschlossen,
 eine  Beratergesellschaft,  die  ÖPP  Deutschland  AG  zu  gründen,  deren  aus-
 schließliches  Ziel  in  der  Förderung  öffentlich-privater  Partnerschaften  liegt.
 Adressaten  der  Beratungsleistungen  sollen  sowohl  die  öffentliche  Hand  in
 Deutschland  als  auch  ausländische  Staaten  sein.  60  Prozent  der  Anteile  der
 ÖPP  Deutschland  AG  werden  derzeit  direkt  durch  die  öffentliche  Hand  gehal-
 ten.  Die  übrigen  40  Prozent  der  Anteile  werden  von  einer  Beteiligungsgesell-
 schaft  mbH  gehalten,  deren  Anteile  zukünftig  überwiegend  in  privater  Hand
 sein sollen.

 Eine  der  ÖPP  Deutschland  AG  vergleichbare  Einrichtung  zur  Beratung  von
 Kommunen,  die  Maßnahmen  zur  Rekommunalisierung  umsetzen  wollen,
 existiert derzeit nicht.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Nach  dem  in  der  Bundestagsdrucksache  13/6149  wiedergegebenen  Beschluss
 des  Ausschusses  für  Wahlprüfung,  Immunität  und  Geschäftsordnung  zur  Ausle-
 gung  der  §§  105  und  108  der  Geschäftsordnung  des  Deutschen  Bundestages
 über  Umfang  und  Grenzen  parlamentarischer  Fragerechte  sind  parlamentarische
 Anfragen  aus  Bereichen,  für  die  juristische  oder  natürliche  Personen  des  Privat-
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  vom  19.  Mai  2010
 übermittelt.
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rechts  allein  verantwortlich  sind,  unzulässig.  Hierzu  gehört  nach  den  der  Bundes-
 tagsdrucksache  13/6149  als  Auslegungshilfe  beigefügten  Kriterienkatalogen,
 die  auf  Unternehmen  mit  Bundesbeteiligung  abstellen,  das  operative  Geschäft.
 Unternehmensplanungen  sowie  Beratungsprojekte  zählen  zu  diesem  operativen
 Geschäft  der  ÖPP  Deutschland  AG.  Soweit  sich  die  nachfolgenden  Fragen  auf
 derartige  Sachverhalte  beziehen,  scheidet  eine  Beantwortung  dieser  Fragen
 seitens der Bundesregierung aus.

 1.  Warum  ist  die  Beteiligungsgesellschaft,  die  sich  zukünftig  zu  99  Prozent  in
 Privathand  befinden  soll,  mit  40  Prozent  und  nicht  etwa  mit  Anteilen  in
 Höhe der Sperrminorität an der AG beteiligt?

 Mit  der  indirekten  Beteiligung  privater  Unternehmen  an  der  ÖPP  Deutschland
 AG  (PD)  über  die  Veräußerung  von  Anteilen  an  der  ÖPP  Deutschland  Beteili-
 gungsgesellschaft  (Beteiligungsgesellschaft  mbH)  wird  das  Ziel  einer  weitest-
 möglichen  Einbindung  privater  Unternehmen  unter  Beibehaltung  der  Mehrheit
 der  öffentlichen  Hand  an  der  PD  angestrebt.  Der  Aktienbesitz  der  Beteiligungs-
 gesellschaft  mbH  an  der  PD  wächst  entsprechend  dem  fortschreitenden  Privati-
 sierungsgrad  auf  bis  zu  49,9  Prozent  auf.  Derzeit  ist  unter  Einschluss  der  noch
 unter  dem  Vorbehalt  der  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  stehen-
 den Verkäufe des Jahres 2010 ein Wert von 43,4  Prozent erreicht.

 2.  Welche  Kosten  sind  der  öffentlichen  Hand,  insbesondere  dem  Bund,  durch
 die  Gründung  der  ÖPP  Deutschland  AG  entstanden  (auch  unter  Berück-
 sichtigung von Grundkapital usw.)?

 Die  aus  dem  Bundeshaushalt  geleisteten  Zahlungen  für  die  Kapitalausstattung
 der  PD  sowie  für  Beratungsleistungen  im  Zusammenhang  mit  der  Gründung  der
 PD beliefen sich auf rund 10,7 Mio. Euro.

 3.  Wie  ist  vor  dem  Hintergrund  der  öffentlichen  Finanznot  und  der  Tatsache,
 dass  ÖPP-Projekte  teilweise  teurer  sind  als  Eigenverwirklichung  und/oder
 herkömmliche  Ausschreibung,  zu  begründen,  dass  die  vom  Bund  initiierte
 und  maßgeblich  finanzierte  ÖPP  Deutschland  AG  öffentliche  Stellen  aus-
 schließlich in Richtung ÖPP berät?

 Die  PD  berät  die  öffentliche  Hand  neutral  und  nicht  interessengeleitet.  Von  un-
 wirtschaftlichen ÖPP-Projekten rät sie konsequent ab.

 4.  Wird  es  zur  Förderung  von  Rekommunalisierungsmaßnahmen  (Maßnah-
 men  zur  vollständigen  Rückführung  von  privatisierten  Unternehmen,
 Diensten  und  öffentlich  genutzter  Infrastruktur  in  das  Eigentum  und  den
 Betrieb  der  öffentlichen  Hand  der  Kommunen)  ebenfalls  eine  mehrheitlich
 durch die öffentliche Hand betriebene Beraterfirma geben?

 Wenn  nein,  welche  Maßnahmen  unternimmt  die  Bundesregierung,  um  den
 Beratungsbedarf  von  Kommunen,  die  rekommunalisieren  möchten,  zu  be-
 friedigen?

 Maßnahmen  der  Rekommunalisierung  von  öffentlichen  Aufgaben  fallen  nicht  in
 die Zuständigkeit des Bundes.
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5.  In  welchem  Umfang  sind  derzeit  Private  an  der  Beteiligungsgesellschaft
 mbH beteiligt?

 Derzeit  werden  655  von  1  010  Geschäftsanteilen  an  der  Beteiligungsgesell-
 schaft  mbH  von  Privaten  gehalten.  Weitere  112  Anteile  sind  an  weitere  Erwerber
 durch  den  Bund  bereits  veräußert,  die  Anteilsübertragung  bedarf  jedoch  noch
 gemäß  der  Satzung  der  Beteiligungsgesellschaft  mbH  der  Zustimmung  der
 Gesellschafterversammlung.

 6.  Welche  natürlichen  und  juristischen  Personen  sind  mit  welchem  Anteil  an
 der Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt?

 Die  Gesellschafter  der  Beteiligungsgesellschaft  mbH  sind  in  der  als  Anlage  bei-
 gefügten  Gesellschafterliste  des  Unternehmens  mit  der  Anzahl  der  jeweils  von
 ihnen gehaltenen Anteile aufgeführt.

 7.  Wie  ist  die  Nachfrage  Privater  an  der  Übernahme  von  Anteilen  der  Beteili-
 gungsgesellschaft mbH, und welche Unternehmen bekunden ihr Interesse?

 Im  Rahmen  der  Ausschreibung  zum  Verkauf  von  Anteilen  an  der  Beteiligungs-
 gesellschaft  mbH  konnten  Geschäftsanteile  an  ein  breites  Spektrum  privater
 Unternehmen  veräußert  werden  (siehe  Anlage  zur  Antwort  zu  Frage  6).  In
 weiterer  Folge  traten  weitere  Kaufinteressenten  auf  den  Bund  zu  und  erwarben
 weitere 112 Geschäftsanteile. Hierbei handelt es sich um die

 –  Siemens AG, München

 –  Deutsche Post AG, Bonn

 –  arvato services GmbH, Gütersloh (Bertelsmann-Konzern)

 –  WEP Projektentwicklungs-GmbH Co. KG, Leipzig

 –  Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim

 –  Bietergemeinschaft  Bau  und  Baustoffindustrie,  Berlin,  bestehend  aus  den
 Mitgliedern

 ●  Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Berlin

 ●  Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., Berlin.

 Die  Anteilsübertragung  bedarf  noch  gemäß  der  Satzung  der  Beteiligungsgesell-
 schaft mbH der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

 8.  Ist  zu  erwarten,  dass  die  Erlöse  aus  dem  Verkauf  der  Anteile  der  Beteili-
 gungsgesellschaft  mbH  über  den  Investitionen  des  Bundes  liegen,  und
 wenn ja, in welcher Höhe?

 Nein



Drucksache 17/1824 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
9.  Gibt  es  Festlegungen,  um  den  Konflikt  zu  vermeiden,  dass  die  an  der
 ÖPP  Deutschland  AG  beteiligten  privaten  Unternehmen  einerseits  ein  In-
 teresse  an  ÖPP-Projekten  und  der  Vergabe  an  das  eigene  Unternehmen
 (Bank,  Baukonzern  usw.)  haben  und  andererseits  neutral  beraten  sollen,
 und wenn ja, welche?

 Wenn nein, warum nicht?

 Die  Rechtskonstruktion  der  PD  wurde  so  gewählt,  dass  die  privaten  Gesellschaf-
 ter  der  PD  in  keine  vergaberechtlich  unzulässige  Projektantenstellung  geraten
 und  nicht  gemäß  §  16  der  Vergabeverordnung  (VgV  –  Ausgeschlossene  Per-
 sonen)  von  der  Mitwirkung  am  Vergabeverfahren  ausgeschlossen  werden.  Diese
 Bedingungen wurden durch eine Reihe von Maßnahmen sichergestellt:

 –  es  gibt  keine  unmittelbare  gesellschaftsrechtliche  Beteiligung  der  Privaten
 an der PD;

 –  es  gibt  keine  arbeitsrechtliche  Verbundenheit  von  PD-Mitarbeitern  oder
 Aufsichtsräten mit an der Beteiligungsgesellschaft beteiligten Firmen;

 –  alle  Mitarbeiter  der  PD  haben  sich  schriftlich  zur  Vertraulichkeit  verpflich-
 tet.  Damit  ist  die  Weitergabe  von  Insiderinformationen  an  Gesellschafter  der
 PD ausgeschlossen;

 –  alle  Schritte  und  Vorgänge  im  jeweiligen  Vergabeverfahren  werden  ausführ-
 lich dokumentiert.

 10.  Welche  wirtschaftlichen  Ziele  verfolgt  der  Bund  mit  der  ÖPP  Deutsch-
 land  AG  (z.  B.  Förderung  des  Mittelstandes,  Einsparung  öffentlicher
 Gelder)?

 Der  Bund  verfolgt  das  Ziel,  seinen  Beschaffungsbedarf  wirtschaftlich  zu
 decken. Hierzu soll die Beschaffungsvariante ÖPP etabliert werden.

 11.  In welcher Weise erfolgt eine Evaluierung,

 a)  ob  durch  ÖPP-Projekte  mittel-  und  langfristig  öffentliche  Gelder  ein-
 gespart werden,

 b)  ob der regionale Mittelstand/die lokale Wirtschaft gefördert wird,

 c)  ob  sich  in  der  Folge  die  Gewerbesteuereinnahmen  der  betreffenden
 Kommune erhöhen,

 Die  PD  ist  zurzeit  nur  im  Bereich  der  kommunalen  Frühphasenberatung  aktiv;
 ÖPP-Vertragsabschlüsse,  also  Umsetzungsverträge  nach  erfolgter  Vergabe,
 wurden bisher nicht begleitet.

 d)  ob  und  wie  das  im  Grundgesetz  verankerte  Selbstverwaltungsrecht  der
 Gemeinden sichergestellt wird?

 Öffentlich-Private  Partnerschaft  verletzt  den  Schutzbereich  der  Garantie  der
 kommunalen  Selbstverwaltung  nicht.  Die  Garantie  der  kommunalen  Selbstver-
 waltung  in  Artikel  28  Absatz  2  des  Grundgesetzes  (GG)  dient  in  erster  Linie  der
 Abwehr  staatlicher  Eingriffe  in  die  kommunale  Selbstverwaltung.  Es  handelt
 sich  um  ein  Recht  der  Gemeinde.  Dieses  Recht  zur  Wahrnehmung  aller  An-
 gelegenheiten  der  örtlichen  Gemeinschaft  umfasst  grundsätzlich  auch  die  Kom-
 petenz,  diese  Angelegenheiten  in  Zusammenarbeit  mit  Privaten  zu  erledigen.
 Dem  Artikel  28  Absatz  2  GG  ist  kein  grundsätzlicher  Vorrang  der  kommunalen
 Eigenwahrnehmung  vor  einer  Partnerschaft  mit  Privaten  zu  entnehmen.  Dem
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Artikel  28  GG  lässt  sich  zudem  ein  Verteilungsprinzip  zwischen  Gemeinden
 und  privater  Wirtschaft  nicht  entnehmen  (RhPfVerfGH,  NVwZ  2000,  S.  801,
 804).

 12.  Ist  vorgesehen,  den  Gesellschaftszweck  der  ÖPP  Deutschland  AG  zu
 überarbeiten,  wenn  die  Evaluation  der  ÖPP-Projekte  eine  negative  Bilanz
 feststellt, und wenn nein, warum nicht?

 13.  Welche  Möglichkeiten  hat  der  Bund,  den  Gesellschaftszweck  zu  ändern,
 um  sicherzustellen,  dass  die  ÖPP  Deutschland  AG  nicht  gegen  die  Inte-
 ressen der öffentlichen Hand arbeitet?

 14.  Erwägt  der  Bund  die  Option,  im  Falle  einer  negativen  Bilanz  der  ÖPP-
 Projekte aus der ÖPP Deutschland AG auszusteigen?

 Wenn  ja,  welche  Möglichkeiten  des  Ausstiegs  gibt  es  für  den  Bund,  und
 mit welchen Verlusten wäre dies evtl. verbunden?

 Die  Fragen  12  bis  14  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam  be-
 antwortet.

 Bei  den  Fragen  12  bis  14  handelt  es  sich  um  hypothetische  Fragen,  zu  denen  die
 Bundesregierung keine Stellung nimmt.

 15.  Setzt  die  ÖPP  Deutschland  AG  die  Einhaltung  der  Ausschreibungsemp-
 fehlungen (A-B-C-Ausschreibung) der Rechnungshöfe der Länder um?

 Wenn  ja,  wie,  und  inwieweit  kooperiert  die  ÖPP  Deutschland  AG  mit  den
 Rechnungshöfen?

 Gibt es z.  B. regelmäßige Treffen, und wenn nein, warum nicht?

 Nein.  Das  jeweils  richtige  Ausschreibungsmodell  wird  fallbezogen  ermittelt.
 Die  PD  ist  an  den  Erkenntnissen  der  Rechnungshöfe  der  Länder  interessiert,
 Treffen mit den Rechnungshöfen sind immer anlassbezogen.

 16.  Empfiehlt  die  ÖPP  Deutschland  AG  die  Einbindung  der  Rechnungshöfe
 im  Vorfeld  eines  Vertragsabschlusses,  und  wenn  ja,  inwieweit  wird  dieser
 Empfehlung gefolgt?

 Wenn nein, warum nicht?

 Es  ist  nicht  Aufgabe  der  PD,  der  Verwaltung  und  den  Rechnungshöfen  in  dieser
 Frage Vorschläge zu unterbreiten.

 17.  Berechnet  die  ÖPP  Deutschland  AG  in  ihren  Beratungsleistungen  den
 Public Sector Comparator (PSC) für konkrete Projekte selbst?

 Wenn  ja,  wurden  PSC-Berechnungen  sowohl  für  Kommunen  als  auch  für
 Bieter erstellt (Angabe der Projekte und Prozentzahlen)?

 Die  Ermittlung  des  Public  Sector  Comparator  (PSC)  gehört  zu  den  Aufgaben  der
 Verwaltung. Private Bieter werden nicht durch die PD beraten.
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18.  Welches  Verfahren  empfiehlt  die  ÖPP  Deutschland  AG  für  die  PSC-
 Berechnung den Kommunen, welches den Bietern?

 Bei  Fragen  der  PSC-Berechnung  weist  die  PD  auf  den  von  Bund  und  Ländern
 gemeinsam  erstellten  Leitfaden  „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  bei  PPP-
 Projekten“ und die darin enthaltenen Wertungen hin.

 19.  Ist  der  Berechnungsmodus  für  den  PSC  seitens  der  ÖPP  Deutschland  AG
 standardisiert?

 Die  PD  erarbeitet  zurzeit  ein  Standardmodell  zur  Wirtschaftlichkeitsunter-
 suchung  für  ÖPP-Hochbauprojekte.  Im  Rahmen  dieses  Rechenmodells  wird
 auch der PSC abgebildet.

 20.  Welche  Überwachung  zur  Einhaltung  eines  standardisierten  Verfahrens
 wird  von  der  ÖPP  Deutschland  AG  empfohlen,  welche  selbst  in  An-
 spruch genommen?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.

 21.  Wurde  die  ÖPP  Deutschland  AG  bei  der  PSC-Ermittlung  bisher  über-
 wacht, und wenn ja, von wem?

 Wenn nein, warum nicht?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.

 22.  Waren solche Überwachungen selbst zertifiziert?

 Wenn ja, von wem, und nach welcher Vorgabe?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.

 23.  Ist  vorgesehen,  den  Berechnungsmodus  für  den  PSC  öffentlich  zu  ma-
 chen?

 Wenn ja, wann und wo?

 Wenn nein, warum nicht?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.

 24.  Ist  vorgesehen,  Überwachungsmodus  und  Zertifizierungskonditionen  für
 Überwacher der PSC-Ermittlung öffentlich zu machen?

 Wenn ja, wann und wo?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.
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25.  Empfiehlt  die  ÖPP  Deutschland  AG  den  Kommunen,  in  den  Vertragsver-
 handlungen auf Öffentlichkeit der Verträge zu bestehen?

 Wenn ja, mit welchem Erfolg?

 Wenn nein, warum nicht?

 Dies ist ein Beratungsgegenstand, der nicht zum Aufgabenfeld der PD gehört.

 26.  Wurde  von  der  ÖPP  Deutschland  AG  ermittelt,  mit  welchem  prozentua-
 len  finanziellen  Aufschlag  eine  solche  zusätzliche  Vereinbarung  zu  be-
 messen wäre, und wenn ja, wie hoch ist dieser Aufschlag?

 Wenn nein, warum nicht?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 25 verwiesen.

 27.  Erstellt  die  ÖPP  Deutschland  AG  selbst  Wirtschaftlichkeitsgutachten  im
 Zuge ihrer Beratungstätigkeit?

 Ja, dies gehört zu ihrem Kerngeschäft.

 28.  Plant die ÖPP Deutschland AG, Gewinne zu erwirtschaften?

 Wenn ja, womit und in welcher Größenordnung?

 Die  PD  strebt  weiterhin  an,  bereits  im  Geschäftsjahr  2012  ein  positives  Unter-
 nehmensergebnis zu erzielen.

 29.  Erhebt  die  ÖPP  Deutschland  AG  Daten  zu  Projekten,  in  denen  sie  bera-
 tend tätig war?

 Wenn  ja,  welche,  und  inwieweit  werden  diese  öffentlich  zugänglich  ge-
 macht?

 Wenn nein, warum nicht?

 Daten  zu  ÖPP-Projekten  werden  von  der  PD  im  geschäftsüblichen  Umfang  er-
 hoben.  Soweit  diese  Daten  allgemein  zugänglich  gemacht  werden  können,  er-
 stellt  die  PD  hieraus  Informationen,  die  auf  den  Internetseiten  der  PD  eingese-
 hen werden können.

 30.  Haben  die  in  der  ÖPP  Deutschland  AG  vertretenen  Firmen  Zugriff  auf
 die  Datenbasis  zu  Projekten,  in  denen  die  ÖPP  Deutschland  AG  beratend
 tätig war?

 Wenn  ja,  wie  kann  ausgeschlossenen  werden,  dass  die  in  der  ÖPP
 Deutschland  AG  vertretenen  Firmen  dadurch  einen  Wettbewerbsvorteil
 genießen?

 Nein, mit Ausnahme der öffentlich zugänglichen Informationen.

 31.  Welchen  Anteil  macht  die  Beratung  von  Körperschaften  der  öffentlichen
 Hand  aus,  und  in  welchem  Ausmaß  werden  private  Firmen  beraten  (bitte
 in Prozentzahlen angeben)?

 Die PD berät ausschließlich die öffentliche Hand.
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32.  Ist  die  ÖPP  Deutschland  AG  auch  bezüglich  Öffentlich-öffentlicher  Part-
 nerschaft (ÖÖP) aktiv tätig, und wenn ja, wie genau?

 Wenn nein, warum nicht?

 Nein, eine entsprechende Beratung gehört nicht zum Geschäftsfeld der PD.

 33.  Erstellt  die  ÖPP  Deutschland  AG  regionale  und  sektorale  Preisindices  als
 Richtwerte  für  Investitionen  in  öffentliche  Infrastruktur,  und  wenn  ja,  wie
 lauten diese?

 Wenn nein, warum nicht?

 Nein, eine entsprechende Beratung gehört nicht zum Geschäftsfeld der PD.

 34.  Erstellt  die  ÖPP  Deutschland  AG  Preisindices  als  Richtwerte  für  den
 Betrieb öffentlicher Infrastruktur, und wenn ja, wie lauten diese?

 Wenn nein, warum nicht?

 Nein, eine entsprechende Beratung gehört nicht zum Geschäftsfeld der PD.

 35.  Aus  welchen  Gründen  wurde  in  der  Satzung  der  ÖPP  Deutschland  AG
 (§  2)  niedergelegt,  dass  auch  ausländische  Staaten  in  Fragen  von  ÖPP  be-
 raten werden sollen?

 Diese  Beratungsmöglichkeit  erstreckt  sich  insbesondere  auf  grenzüberschrei-
 tende  Infrastrukturprojekte  und  den  bestehenden  erheblichen  ÖPP-Beratungs-
 bedarf von Schwellen- und Entwicklungsländern.
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Anlage
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